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Planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche 

Bauvorschriften zum Bebauungsplan  

 

 

Bebauungsplan :  ĂUntere Mühle ñ  

in der Fassung der 4. Änderung  mit planungs - 

rechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvor-

schriften  zum Bebauungsplan  

 

 

 

Ausgefertigt: Lahr/Biberach, ééééééé.     

 

Planer:                        Bürgermeister: 

 

 

 Jonas Breig 
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In Ergänzung der zeichnerischen und schriftlichen Festsetzungen im Deckblatt zum gemein-

samen zeichnerischen Teil des Bebauungsplans in der Fassung der 4. Änderung (Anlage 

3) werden die Schriftlichen Festsetzungen in der Fassung vom 26.03.2007 nur für den Än-

derungsbereich wie folgt geändert bzw. ergänzt: 

 

 

II.  Bauplanungsrechtlicher Teil  

 

II.9 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 

Als Unterziffern II.9.2 ï II.9.5 werden neu eingefügt:  

II.9.2 Faunafreundliche Beleuchtung . Die Außenbeleuchtung an Neubauten ist energie- 

sparend, blendfrei, streulichtarm sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten und auf 

das notwendige Maß zu reduzieren. Zulässig sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, 

die im installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0% Upward Light 

Ratio) und Leuchtmittel mit für die meisten Arten wirkungsarmen Spektrum wie bernstein-

farbenes bis warmes Licht entsprechend den Farbtemperaturen von 1600 bis 2400 bzw. 

max. 3000 Kelvin. 

Flächige Fassaden-Anstrahlungen, freistrahlende Röhren und rundum strahlende Leuchten 

(Kugelleuchten, Solarleuchten) mit einem Lichtstrom höher als 50 Lumen sind unzulässig.  

 

II.9.3 Erhaltung von Gehölzen.  Einzelbäume und Gehölzgruppen, die außerhalb der Baufläche 

stocken, sind zu erhalten und vor Beeinträchtigungen durch den Baubetrieb mit Hilfe ange-

passter Baumschutzmaßnahmen (DIN 18920, R SBB) zu sichern. Abgängige Bäume sind 

durch Neupflanzungen zu ersetzen werden (Pflanzliste unter Ziffer 5). 

 

II.9.4 Einfriedungen.  Einfriedungen sind als Laubgehölzhecken oder Holzzäune, lichte Metall- 

oder Maschendrahtzäune auszuführen. Einfriedungen aus Kunststoff oder freistehenden 

Mauern (ausgenommen sind erforderliche Stützmauern) sind nicht zulässig. 
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Einfriedungen sind durchlässig für Kleintiere anzulegen. Beispiele sind: 

Á Unten offene Einfriedungen mit 10 cm Abstand zum Boden 

Á Natürliche Hecken 

Á Kleintierdurchlässe von 20 x 10 cm mindestens im Abstand von 12 Metern in Ein- 

friedungen. 

 

II.9.5 Bauzeitenregelung:  

Die betroffenen Gehölze sind im Zeitraum 01. Oktober bis 28. Februar zu roden.  

Der Schuppen ist ebenfalls in diesem Zeitraum abzubrechen.  

 

 

III.  Bauordnungsrechtlicher Teil  

 

III.5 Wand- und Kniestockhöhen von Hauptgebäuden 

 

Unterziffer III.5.1 wird wie folgt ersetzt:  

III.5.1  Für Gebäude auf Flst. Nr. 9 gilt: 

Die Höhe der Gebäude darf von der festgelegten, im Mittel gemessenen Geländeoberfläche 

bis zum Durchschneidepunkt der Dachhaut durch die Außenwand maximal 

bergseits 5,00 m, talseits 7,80 m 

betragen. 

 

III.8 Gestaltung der unbebauten Flächen 

 

Als Unterziffern III.8.3 ï III.8.4 werden neu eingefügt:  

III.8.3 Unbebaute Flächen.  Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind zu begrünen 

bzw. gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Dabei ist zu beachten, dass gemäß § 21a 

LNatSchG Gartenanlagen insektenfreundlich zu gestalten und zu begrünen sind. Flächige 

Schotterungen zur Gestaltung sind nicht zulässig 
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III.8.4 Belagsflächen.  Belagsflächen wie Stellplätze, Terrassen, Zu- und Hofeinfahrten sind auf 

das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren. Belagsflächen sind mit versickerungs- 

fähigen Belägen (z. B. Kies, Splitt, Schotter, Rasenwaben, Drainpflaster etc.) anzulegen. 

Wasserdurchlªssige Belªge d¿rfen einen Abflussbeiwert von Ò 0,7 nicht ¿berschreiten 

 

 

IV.  Nachrichtlich übernommene Hinweise  

 

Als Unterziffern IV.4 ï IV.5 werden neu eingefügt:  

IV.4 Empfehlungen und Hinweise zur Grünordnung 

 

IV.4.1 Vermeidung von Vogelschlag.  Vögel sind nicht in der Lage, durchsichtige sowie spie-

gelnde Glasfronten als Hindernis wahrzunehmen (Rössler, M. et al. 2022). Betroffen sind 

sowohl ubiquitäre, aber auch seltene und bedrohte Arten. Der Vogelschlag an Glas stellt 

somit ein signifikantes Tötungsrisiko dar. 

Das Kollisionsrisiko lässt sich durch die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen deutlich 

reduzieren. Beim unverzichtbaren Bau großer Fensterfronten, Fassadenöffnungen und Bal-

kone > 2 m² Glasfläche und > 50 cm Breite ohne Leistenunterteilung sollten geeignete Maß-

nahmen und Materialien gemäß dem Stand der Technik ergriffen bzw. verwendet werden, 

um Vogelschlag an Glasflächen zu vermeiden. Durch die Verwendung von Glas mit ge- 

ringem Außenreflexionsgrad können Spiegelungen reduziert werden. Die dadurch ent- 

stehende Durchsicht kann durch halbtransparentes (bearbeitetes bzw. gefärbtes) Glas,  

Folien oder Muster vermindert werden. Es sind ausschließlich hochwirksame Muster, die 

durch genormte Flugtunneltests geprüft worden sind (Kategorie A der österreichischen 

Norm ONR 191040 zur Verwendung im deutschsprachigen Raum), zu verwenden. Einzelne 

Greifvogel-Silhouetten sowie UV-Markierungen sind nach aktuellem Erkenntnisstand nicht 

ausreichend wirksam und somit ungeeignet. Zum aktuellen Stand der Technik siehe Län-

derarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (http://www.vogelschutzwarten.de/glasan-

flug.htm), Schweizerische Vogelwarte Sempach (https://vogelglas.vogelwarte.ch) sowie 

Wiener Umweltanwaltschaft (https://wua-wien.at/na-turschutz-und-stadtoekologie/vogelan-

prall-an-glasflaechen). 
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IV.4.2 Pflanzgebote . Da das Vorhaben nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB keiner Eingriffsregelung 

bedarf, ist der Ausgleich nicht verpflichtend. Es wird jedoch empfohlen, die zu entfernenden 

Bäume 1:1 mit gebietsheimischen Sorten zu ersetzen. Hierzu sollten Arten der Pflanzliste 

unter Ziffer V. verwendet werden in Form von mind. 2 x verpflanzten Hochstämmen mit 

einem Mindeststammumfang von StU 10-12 cm. 

 

IV.4.3 Gehölzpflanzungen  

a) Bei Pflanzung heimischer Gehölze sollen die Bestimmungen des NatSchG beachtet 

werden.  

b) Fremdländische immergrüne Baum- oder Strauchgehölze (z. B. Thuja und Kirsch- 

lorbeer etc.) sollen vermieden werden.  

c) Bäume sollen in Baumquartieren (Mindestvolumen: 12 m³, Mindestmaß der Öffnung:  

8 m², Mindesttiefe: 1,5 m) gepflanzt werden.  

Hinweis: Auf die FLL-Richtlinie ĂEmpfehlungen f¿r Baumpflanzungen - Teil 2: Stand-

ortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, 

Bauweisen und Substrateñ wird hingewiesen 

 

IV.4.4 Dachbegrünung auf Neubauten.  Neubauten, die als Flachdächer oder Dächer mit einer 

Dachneigung von < 10° angelegt werden und nicht als Terrassen genutzt werden, sollen 

auf mind. 70 % der Dachfläche extensiv begrünt werden (Mindestsubstrathöhe 10 cm). Die 

Begrünung soll mit Gräsern, Kräutern oder Sedum-Arten durchgeführt werden. Dazu zählen 

auch Dachflächen, die mit Anlagen ausgestattet werden, die der regenerativen Energiege-

winnung dienen. 

Bei einer parallelen Nutzung der Dachflächen durch Solar- bzw. Photovoltaikanlagen sollen 

diese aufgeständert und die Abstände der Modulreihen untereinander, die Modultiefe und 

die Höhenlage der Module auf die Vegetation abgestimmt werden. 

 

IV.4.5 Fassadenbegrünung.  Fassadenflächen ab einer Länge von 20 m, die keine Fenster,  

Türen oder sonstige Gliederungselemente aufweisen, sollen mit Schling- und Kletter- 

pflanzen begrünt werden. Pro angefangene 5 m Wandfläche soll eine Kletterpflanze ge-

pflanzt werden. 
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IV.4.6 Faunafreundliche Beleuchtung . Durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder oder 

Ăsmarteñ Technologie soll die Beleuchtung auf die Nutzungszeit begrenzt werden (genauere 

Ausführungen siehe SCHROER et al., 2019). 

 

 

IV.5 Empfehlung zum Artenschutz 

 

Anbringung von Fledermauskästen . Es sollen vor dem Abriss des Schuppens fünf  

Fledermaus-Flachkästen an den benachbarten Gebäuden angebracht werden. 

 

 

Als Ziffer V. wird neu eingefügt:  

V.  Pflanzliste  
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Aufgestellt: Lahr, 07.07.2025 
 
Kappis Ingenieure GmbH 

 
 
 
gez. Kerstin Stern 
Dipl.-Ing. Stadtplanerin  
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